
Mitteilung nach § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG über angehörte Stellen außerhalb der Landesverwaltung zum Entwurf eines Thüringer
Gesetzes zur Gewährieistung einer verfassungsgemäßen Alimentation

§ 5 Abs. 1 ThürBeteildokG:
In der Beteiligtentransparenzdokumentation sind folgende Informationen zu vermerken:
1. die Namen der natürlichen und juristischen Personen unter Angabe ihrer Organisationsform,
2- die Geschäftsadresse juristischer Personen sowie die Geschäfts- oder Dienstadresse natüriicher Personen; Wohnadressen natürlicher Personen werden nur verlangt, wenn

keine andere Adresse vorliegt, und werden nicht veröffentlicht,
3. Schwerpunkt der inhaltiichen oder beruflichen Tätigkeit der natürlichen oderjuristischen Personen,
4. Zusammenfassung der wesentlichen inhaite des Beitrags zum jeweiligen Gesetzgebungsverfahren,
5. für den Fall einer Eigen] nitiative der natürlichen oder juristischen Person Angaben zu Anlass, Form und Inhalt der EigeninitJative,
6. beteiligte AnwaltskanzSeien haben ihren Auftraggeber zu benennen.

Mit Angabe der Informationen nach den Nummern 1 bis 6 haben die Beteiligten zu erklären, ob sie ihre Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer Beiträge im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens geben; auch bei Nichtveröffentlichung der Beiträge mangels Zustimmung werden die Informationen entsprechend den Nummern 1 bis 6 als
verpfSichtende IVIindestinformationen veröffentlicht.

Die Angaben geben die von den Beteiligten übermittelten Informationen wieder. Eine Gewähr für deren Richtigkeit kann von der Landesregierung
nicht übernommen werden.

Name und ggf. Organisationsform gem. ZE. 1:
Deutscher Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen,
nicht eingetragener Verein
gemäß Art. 9 Abs. 3 GG

Adresse gem. Zi. 2:
Schilierstraße 44,
99096 Erfurt

Tätigkeit gem. 2i. 3:
Wahrung und Förderung derArbeits- und
WErtschaftsbedingungen, Vertretung der Interessen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
SpitzenorganEsation der Beamtinnen und Beamten

Zusammenfassung des Inhaltes gem. Zi. 4:
Der DGB sieht die dringende Notwendigkeit, die Besoldung verfassungskonfomn zu gestalten und betrachtet den gewählten Weg über die Anhebung der
Famiiienzuschiäge als grundsätziich geeignete VorgehensweEse. Bei der reaiitätsgerechten Ermittlung des GrundsEcherungsniveaus ist nachzubessern. Die
Nachzahlungen für die Jahre zwischen 2008 und 2019 sollten allen damaligen Widerspruchsführer*innen zukommen. Der DGB fordert die Landesregierung
auf, in einen Dialog auf Augenhöhe zur Aufwertung des öffentlichen Dienstes einzutreten, wobei die Verbesserung der Besoldung über das durch die
Rechtsprechung gesetzte absolute Minimum hinaus ein Bestandteil ist. Für die Zukunft ist zu sichern, dass eine verfassungswidrige Besoidung
ausgeschlossen ist.
Die Zustimmung zur Veröffentlichung des gesamten Beitrags gem. § 5 Abs. 1 3.2 im Internet:

X wird erteilt. D wird nicht erteilt (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Erfurt, 11.06.2021 
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